
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/4/15 5Ob122/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.04.1959

Norm

ABGB §1323 A

ZPO §41 A1

Rechtssatz

Aus § 1323 ABGB folgt nicht, daß außer dem durch die widerrechtliche Handlung verursachten Schaden auch die

Kosten des hiedurch veranlaßten Verfahrens zu ersetzen seien.

Entscheidungstexte

5 Ob 122/59
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